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Sofortige Beschwerde.
*§ 372

Alle Entscheidungen, welche aus Anlaß eines Antrags 
auf Wiederaufnahme des Verfahrens von dem Gericht 
in erster Instanz erlassen werden, können mit der so
fortigen Beschwerde angefochten werden.

Urteil. Reformatio in peius.
§ 373

(1) ln der erneuten Hauptverhandlung ist entweder das 
frühere Urteil aufrechtzuerhalten oder unter seiner Auf
hebung anderweit in der Sache zu erkennen.

(2) Ist die Wiederaufnahme des Verfahrens nur von dem 
Verurteilten oder zu seinen Gunsten von der Staats
anwaltschaft oder von einer der im § 298 hezeichneten 
Personen beantragt worden, so darf das neue Urteil eine 
härtere Strafe als die in dem früheren erkannte nicht 
verhängen. Die Anordnung der Unterbringung in einer 
Heil- oder Pflegeanstalt, einer Trinkerheilanstalt oder 
einer Entziehungsanstalt wird dadurch nicht ausge
schlossen.

Anm.: Abs. 2 S. 2 ist durch Art. 2 Ziff. 34 des AusfGes. zu dem Ges' 
gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über Maßregeln der Siche
rung und Besserung vom 24. November 1933 (RGBl. I S. 1000) eingefügt 
worden. Durch Art. 1 Ziff. 4 c des Ges. zur Änderung von Vorschriften des 
Strafverfahrens und des Gerichtsverfassungsgesetzes vom 28. Juni 1935 
(RGBl. I S. 844) hatte Abs. 2 folgende Fassung erhalten:

Auch wenn die Wiederaufnahme des Verfahrens nur von dem Verurteilten 
oder seinem gesetzlichen Vertreter oder zu seinen Gunsten von der Staats
anwaltschaft beantragt worden war, kann das Urteil zum Nachteil des 
Angeklagten geändert werden.

Wiederaufnahme bei rechtskräftigen Strafbefehlen.

§ 373 a
Für die Wiederaufnahme eines durch rechtskräftigen 

Strafbefehl geschlossenen Verfahrens gelten die Vorschrif
ten der §§ 359 bis 373 entsprechend.

Anm.: § 373 a ist durch Art. 6 Ziff. 5 der 3. VO zur Vereinfachung der 
Strafrechtspflege vom 29. Mai 1943 (RGBl. I S. 342) eingefügt worden.
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